
 

 

Dr. Paul  P e r t e r e r 
A-5753 Saalbach, Löhnersbachweg 102 

Telefon: 0650/7784308 
E-mail: ledererguetl@saalbach.net 

 
 
Dr. Paul Perterer, Löhnersbachweg 102 A-5753 Saalbach 

 
An die 
Salzburger Rechtsanwaltskammer 
Giselakai 43 
5020 Salzburg 

 
 

Saalbach, am 27. Mai 2011 
 
 
Wegen einer Schlamperei (fehlende Unterschrift des Rechtsanwaltes auf der Säum-
nisbeschwerde)  des Verfahrenshilfeanwaltes DDr. Manfred König stellt der 

Verwaltungsgerichtshof das Beschwerdeverfahren Dr. Perterer ein. 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren ! 
 

� Der Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes vom 25.03.2010 wurde am 
09.04.2010 dem Verfahrenshilfeanwalt DDr. Manfred König zugestellt. 
 

� Dieser Beschluss des VwGH wurde mir von DDr. König nie zur Kenntnis ge-
bracht. 
 

� Erst mit Schreiben des VwGH vom 18.05.2011 wird mir auf mein Ersuchen der 
gegenständliche Beschluss übermittelt. 
 

� Am 20.04.2011 erfolgt eine Umbestellung des Verfahrenshilfeanwaltes durch 
die Salzburger Rechtsanwaltskammer, weil DDr. König seine Rechtsanwaltstä-
tigkeit zurück gelegt hat. Es wird Dr. Pitter, Rechtsanwalt in Zell am See als 
neuer Verfahrenshelfer bestellt. 
 

� Auch wenn DDr. König nicht mehr Rechtsanwalt ist, haftet er für diesen schwer-
wiegenden Fehler. Dadurch wurde mir als Beschwerdeführer der Zugang zum 
Recht = eine Entscheidung des VwGH in der Sache selbst verwehrt. 
 

� Der VwGH wertet die fehlende Unterschrift von DDr. König auf der Säumnisbe-
schwerde als ein Zurückziehen der Beschwerde, weshalb das Verfahren einge-
stellt wird. 
 



 

 

� Damit liegt offensichtlich noch keine res iudicata vor, weshalb grundsätzlich ei-
ne Wiederaufnahme des Verfahrens / eine Wiedereinsetzung in den vorherigen 
Stand möglich sein müsste. 
 

� Zwei Möglichkeiten scheinen sich anzubieten: 
 

o Unterfertigung der Säumnisbeschwerde durch Dr. Pitter als neuer Verfah-
renshilfeanwalt und Wiedervorlage an den VwGH. 

o Einbringung einer neuen Säumnisbeschwerde gegen den 2. Feststel-
lungsantrag vom 11.04.2010. 
 

� Sofern beide Möglichkeiten ausscheiden, wird es Aufgabe der Salzburger 
Rechtsanwaltskammer sein, Mittel und Wege zu finden, um das Verfahren wie-
der neu in Gang zu bringen und damit den schwerwiegenden Fehler vom dama-
ligen Verfahrenshilfeanwalt DDr. König auszumerzen = ungeschehen zu ma-
chen. 

 
Von der Salzburger Rechtsanwaltskammer erwarte ich mir in Zusammenar-
beit mit dem neuen Verfahrenshilfeanwalt Dr. Pitter jedenfalls ein umfassen-
des und rasches Handeln zur Vermeidung von Terminverlusten, damit mein 
Zugang zum Recht = Rechtsanspruch auf eine Entscheidung des Verwal-
tungsgerichtshofes in der Sache selbst gewahrt bleibt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Paul Perterer 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
Was geschah bisher? - eine Chronik � Dokumente können ganz einfach durch Anklicken 
geöffnet, gelesen und ausgedruckt werden. 
 
SFH-4025 Beschluss VwGH vom 25.03.2010 - Beschwerdeverfahren wird eingestellt 
... weil der Verfahrenshilfeanwalt DDr. Manfred Köing die Säumnisbeschwerde nicht unterschrieben hat ... 

 

SFH-4014 Vollmacht Dr. Perterer vom 20.05.2011 an Dr. Lederbauer für Akteneinsicht beim VwGH 
Wurde vom VwGH überhaupt bemängelt, dass es zum CCPR seit über 30 Jahren noch immer keine Ausführungsgesetzgebung gibt? Gibt 
es seitens des VwGH eine Aufforderung an die Regierung diesen Mangel zu beheben? 

 

SFH-3978 Anfrage Dr. Perterer vom 13.05.2011 an den VwGH 
Es wird ersucht den Beschluss über die Einstellung des Beschwerdeverfahrens zu übermitteln 

 

SFH-3977 Mitteilung VwGH vom 27.04.2011 an die Salzburger Rechtsanwaltskammer 
... gegenständliches Beschwerdeverfahren sei bereits abgeschlossen 

 

SFH-3974 Email Dr. Perterer vom 12.05.2011 an die Salzburger Rechtsanwaltskammer 
FRAGE: Hat der Verwaltungsgerichtshof das Verfahren mit Beschluss vom 25.03.2010 abgeschlossen oder dem Verfassungsgerichtshof 
zur Entscheidung vorgelegt? 

 

SFH-3961 Mitteilung RA Dr. Pittter vom 08.05.2011 an Dr. Perterer 
Das Verfahren wurde vom VwGH an den VfGH abgetreten 

 

SFH-3946 RA Dr. Pitter in Zell am See wird als neuer Verfahrenshelfer für Dr. Perterer bestellt 
Beschluss Salzburger Rechtsanwaltskammer vom 20.04.20111 

 



 

 

SFH-1979 Zweiter Feststellungsantrag Dr. Perterer vom 11.04.2010 an den Bundeskanzler 
... dass der Bundeskanzler unter Hinweis auf die Erläuterungen in der Regierungsvorlage über die Beschlussfassung des Er-
füllungsvorbehaltes in Art. 50 Abs. 2 Bundesverfassungsgesetz verpflichtet ist, zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte nach 31 Jahren eine Regierungsvorlage für die Vollziehung dieses Staatsvertrages durch ein entsprechendes Durchfüh-
rungsgesetz einzubringen ... 

 

SFH-1428 Verfügung VwGH vom 21.10.2009 betreffend Feststellungsantrag Dr. Perterer an das BKA 
Stellungnahme BKA vom 27.04.2009 wird an RA DDr. König übermittelt. 

 

SFH-1426 Schreiben Dr. Perterer vom 28.10.2009 an Univ.-Prof. Dr. Lienbacher, Leiter des Verfassungsdienstes im Bun-
deskanzleramt 
... Ersuchen an Dr. Lienbacher schlüssig darzulegen warum die Stellungnahmen ERMARCORA, NOWAK, FUNK, MORAWA und HOLLAEN-
DER zum CCPR falsch und deshalb unbeachtlich sind ... 
 

 

SFH-1406 Email Univ.-Prof. Dr. Lienbacher vom 15.10.2009 an Dr. Lederbauer 
... im gegenständlichen Fall besteht kein Recht auf Akteneinsicht ... 

 

SFH-1405 Antrag Dr. Perterer vom 14.10.2009 an den VwGH auf Übermittlung der Äußerung des Bundeskanzler-
amtes vom 27.04.2009 
zur Wahrung des Parteiengehöres des Beschwerdeführers 

 

SFH-1388 e mail Dr. Lederbauer an den Leiter des Verfassunsgdienstes im Bundeskanzleramt betr. einer Akten-
einsicht im Zusammenhang mit dem Feststellungsantrag von Dr. Perterer vom 9.10.2009 
Dr. Perterer hat Dr. Lederbauer schriftlich bevollmächtigt, eine Akteneinsicht in die beim Verfassungsdienst des Bundeskanz-
leramtes aufliegenden Akten im Zusammenhang mit seinem Feststellungsantrag vorzunehmen. 

 

SFH-1354 Äußerung Bundeskanzleramt vom 27.04.2009 im Rahmen der Säumnisbeschwerde Dr. Perterer beim 
VwGH betreffend den Feststellungsantrag vom 14.05.2008 
Aus den dargelegten Gründen kommt eine bescheidmäßige Erledigung des Antrages des Beschwerdeführers von vornherein 
nicht in Betracht. 

 

SFH-1346 Vollmacht Dr. Perterer vom 16.09.2009 an Dr. Lederbauer zur Akteneinsicht im Bundeskanzleramt 
betreffend Feststellungsantrag Dr. Perterer vom 14.05.2008 zur Verbindlichkeit der VIEWS des UN-
Menschenrechtsausschusses vom 20.07.2004 

 

SFH-1335 Fall Perterer: Vollmacht für Dr. Lederbauer zur Akteneinsicht beim Verwaltungsgerichtshof 
betreffend die Säumnisbeschwerde Dr. Perterer vom 24.11.2008 

 

SFH-1102 / Urkundenvorlage Dr. Perterer an den VwGH im Rahmen der anhängigen Säumnisbeschwerde 
Demnach ist mit der Ratifizierung des Fakultativprotokolls im Jahr 1988 der Erfüllungsvorbehalt zum CCPR ex lege weggefallen 
und war daher auch vom Parlament kein Ausführungsgesetz zum CCPR zu dessen Transformation in nationales österreichi-
sches Recht zu erlassen. 

 

SFH-1062 / Mitteilung Dr. Perterer vom 17.03.2009 an den VwGH zur Verbindlichkeit der VIEWS des MRA 
Vorlage General Comment No 33 und die rechtlichen Ausführungen ao.Prof.Hollaender dazu 

 

SFH-1042 / Schreiben VwGH vom 26.01.2009 an Bundeskanzler Faymann 
Der Bundeskanzler wird aufgefordert, binnen drei Monaten den versäumten Bescheid zu erlassen ... 

 
SFH-1033 / Beschluss VwGH vom 19.12.2008 - Verfahrenshilfe für Dr. Perterer betreffend Säumnisbeschwerde 
wird bewilligt 
Von der Salzburger Rechtsanwaltskammer wird RA DDr. König als Verfahrenshelfer bestellt 

 

SFH-1010 / Schreiben Dr. Perterer vom 13.12.2008 an den VwGH betreffend Säumnisbeschwerde 
In Entsprechung der Verfügung des VwGH vom 03.12.2008 wird für die Gewährung einer Verfahrenshilfe ein Vermögensbe-
kenntnis vorglegt 

 

SFH-0987 / Säumnisbeschwerde Dr. Perterer vom 24.11.2008 an den Verwaltungsgerichtshof 
Der Bundeskanzler hat innerhalb der gesetzlichen Höchstfrist von 6 Monaten über den Feststellungsantrag betreffend die 
Views des MRA keine Entscheidung getroffen. 

 

SFH-0813 / Feststellungsantrag Dr. Perterer vom 14.05.2008 an den Bundeskanzler 
... dass die Republik Österreich zur Umsetzung der VIEWS des Menschenrechtsausschusses vom 20.07.2008 verpflichtet ist ... 

 
 
 


